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Information zu den Modul-Zusatzkurse »Systemische Beratung« (SG/DGSF) 

Semester 1 2 3 4

Theorie & Methodik (70 WE)
durch SG/DGSF-Lehrende

Selbsterfahrung (100 WE)
durch SG/DGSF-Lehrende

Supervision / Lehrcoaching  
(100 WE) durch SG/DGSF-Lehrende 
Selbsterfahrung (40 + 35 + 75 WE)

Modul 1 (mit Master Soziale Arbeit)
Praxis der systemischen 
Beratungs- und Interventionsarbeit 

(90 WE)

Modul 6 (M10 mit Master Soziale Arbeit) 
Persönliche Reflexion und Supervision
(180 WE)

Theorie & Methodik (150 WE)
in weiteren Modulen  
des Studiums

Modul 2 (M2) 
Kulturelle und gesell-
schaftspolitische Aspekte 
von Sexualität (20 WE)

Modul 3 (M6)
Sexualpädagogik und Sexuelle Bildung (40 WE)

Modul 4 (M3)
Psychologische Aspekte 
von Sexualität (20 WE)

Modul 5 (M7)
Sexualberatung und Interventionspraxis (70 WE)

Intervisionsgruppen (80 LE) Selbstorganisierte Termine je 5 bis 8 LE in Kleingruppen, mit Protokoll

Literatur- & Selbststudium (30 LE) Eigenverantwortliche Arbeit

Beratungspraxis (70 bis 100 LE)*

Eigene Beratungspraxis mit Dokumentation, davon drei Beratungsprozesse 

mit ausführlicher schriftlicher Reflexion

Kann teilweise im praxisbezogenen Projekt (M8) durchgeführt werden

Bestandteile des Studiums, Lehre teilweise durch SG/DGSF-Lehrende Zusätzliche Weiterbildungsbestandteile

 * Für die Anerkennung durch die DGSF müssen 70 LE geleistet werden, für die Anerkennung durch die SG 100 LE.
 WE = Weiterbildungseinheiten (je 45 Min.), LE = Lerneinheiten (je 45 Min.)

Was ist Systemische Beratung? 
Systemische Beratung ist eine zentrale Praxiskompetenz, die 
in den verschiedenen Feldern der Sexualpädagogik und se-
xuellen Bildung sowie der Beratung mit Schwerpunkten auf  
Sexual-, Paar-, Familien-, LGBT- und Schwangerenberatung 
sowie Beratung bei sexueller Gewalt angewandt werden kann.

Systemische Beratung
 ▲ ist eine Form individueller Beratung, die Menschen bei der Re-

flexion und Gestaltung ihrer Lebenszusammenhänge, ihres fa-
miliären Zusammenlebens und ihrer Arbeit begleitet. 

 ▲ fokussiert auf die Gestaltung von Lösungen, nicht auf die Ana-
lyse von Problemen.

Systemische Berater
 ▲ schlagen keine direktiven Lösungen vor, sondern unterstützen 

bei der Nutzung des Wissens und der Ressourcen ihrer Klienten. 
 ▲ unterstützen und ermutigen bei der Formulierung und Errei-

chen ihrer Ziele. 

Hierbei werden die komplexen Systemzusammenhänge und 
die Dynamik der individuellen Situation, der persönlichen, sozia-
len, familiären und beruflichen Rollen und des Lebensumfeldes 
nutzbar gemacht. 

Wer bietet Modul-Zusatzkurse zur  
Systemische Beratung an? 
Das im Jahr 2017 in der MSH Medical School Hamburg- University 
of Applied Sciences and Medical University gegründete HISA Ha-
fenCity Institut für Systemische Ausbildung bietet qualifizierte 
Lehrinhalte für Systemische Beratung an, basierend auf den cur-
ricularen Vorgaben der beiden Fachgesellschaften: 

 ▲ Deutsche Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung 
und Familientherapie (DGSF) sowie 

 ▲ Systemische Gesellschaft (SG). Das HISA ist als Institut für Sy-
stemische Ausbildung von der DGSF akkreditiert und ist aner-
kanntes Weiterbildungsinstitut der SG.

Die Systemische Ausbildung im HISA erfolgt durch erfahrene 
und renommierte Fachleute für Systemische Beratung, Therapie, 
Supervision, Coaching, Organisationsentwicklung und Mediati-
on. 

Welche Inhalte werden vermittelt?
Das HISA bietet den Studierenden des Masterstudiengangs 
Sexualwissenschaft der MSH im Rahmen von Modul-Zusatz-
kursen die zertifizierte Zusatzausbildung zum Systemischen 
Berater/ systemischen Beraterin parallel zum Masterstudium 
an. Sie erlernen die zentralen Theorien, Techniken und die 
praktische Anwendung, um ziel- und lösungsorientierte Be-
ratungsgespräche zu führen. Diese Fähigkeiten können Sie 
nicht nur als freiberuflicher Berater:innen anwenden, sondern 
sie sind auch sehr hilfreich für jede Tätigkeit in Beratungsstel-
len, behördlichen Arbeitsstellen und Spezialpraxen ebenso 
wie auch Einrichtungen der Forensik, der Weiterbildung und 
der Gesundheitsförderung.

Die Zusatzausbildung Systemische Beratung ermöglicht allen 
Absolventen und Absolventinnen die Teilnahme an der Wei-
terbildung »Systemische Therapie«. Diese kann deutschland-
weit an allen anderen Instituten der Fachgesellschaften DGSF 
oder SG absolviert werden.



Bestandteil der Studiengebühren Bestandteil der Gebühren Systemische Beratung

Modul 1 - Praxis der systemischen Beratungs- und  
Interventionsarbeit - zusätzliches Modul, gelehrt durch  
SG/DGSF-Lehrender mit Studierende des  
Masterstudiengangs „Soziale Arbeit“

Modul 2 (M2) - Kulturelle und gesellschaftspolitische Aspekte von Sexualität —

Modul 3 (M6) - Sexualpädagogik und Sexuelle Bildung —

Modul 5 (M7) - Sexualberatung und Interventionspraxis —

Modul 4 (M3) - Psychologische Aspekte von Sexualität —

Modul 6 (M10) - - Persönliche Reflexion und Supervision - 
zusätzliches Modul, gelehrt durch SG/DGSF-Lehrender mit 
Studierende des Masterstudiengangs „Soziale Arbeit“ 

— Intervisionsgruppen: 80 Einheiten

— Beratungspraxis: 70 bis 100 Einheiten

— Begutachtung von drei Fallberichten

— Arbeitsmaterialien

Welche Vorteile gibt es?
Ihr Vorteil: Das Curriculum des Masterstudiengangs Sexualwis-
senschaft der MSH beinhaltet bereits einen Teil der zu vermit-
telnden Kompetenzen für die Systemische Beratung. Für ein 
Zertifikat müssen nur die Modul-Zusatzkurse absolviert werden 
– das spart Zeit und Geld. Die Modul-Zusatzkurse orientieren sich 
an den Richtlinien der SG und sind durch die DGSF zertifiziert. 

Mit Abschluss des Masterstudiums Sexualwissenschaft und der 
Modul- Zusatzkurse erhalten Sie zusätzlich zu Ihrem Studien-
abschluss Master of Arts ein Zertifikat »Systemischer Berater«/ 
»Systemischer Beraterin«. Bei erfolgreicher Absolvierung kön-
nen sich die Teilnehmer ihren Abschluss zusätzlich durch die 
Fachgesellschaften DGSF und SG anerkennen lassen. Mit einer 
Anerkennung durch die DGSF erfolgt gleichzeitig auch eine An-
erkennung durch die Deutsche Gesellschaft für Beratung (DGfB), 
da unsere Weiterbildungen ebenfalls den Kriterien für Beratung/
Counseling der DGfB entsprechen. 

Für eine Bewerbung nach dem Masterabschluss haben Sie auf 
dem Arbeitsmarkt einen anerkannten Vorteil als zertifizierter 
Systemischer Berater, da er Ihnen Kompetenzen im zwischen-
menschlichen Miteinander und in der konstruktiven Gesprächs-
führung bescheinigt. 

Gibt es Teilnahmevoraussetzungen?
Voraussetzung für die Teilnahme ist ein abgeschlossenes Bache-
lorstudium, Praxiserfahrung in psychosozialen Arbeitsfeldern und 
die Möglichkeit zur Umsetzung systemischer Vorgehensweisen in 
beruflicher Praxis, selbstständiger Tätigkeit oder Praktikum. 

Was kostet die Erlangung des Zertifikats?
Wer sich für die Zusatzausbildung zum Systemischen Berater 
entscheidet, muss einmalig 2.800,00 Euro zusätzlich zu den 
Studiengebühren gemäß Studienvertrag bezahlen. Diese zu-
sätzlichen Gebühren entstehen durch Kleingruppen-Lehre, zu-
sätzliche qualifizierte Lehrende, eine intensive und individuelle 
Begleitung der Intervisionsgruppen und Beratungspraxis sowie 
Arbeitsmaterialien. 

Die Kosten einer nachfolgenden Anerkennung durch die Fach-
verbände sind nicht in den Kursgebühren enthalten.

Was ist für die Beratungspraxis zu beachten und was wird gefordert?

Es sind mindestens 70 Einheiten (je 45 Minuten) dokumentierte 
eigene Beratungspraxis zu erbringen. Damit kann eine nachfol-
gende Anerkennung durch die Deutsche Gesellschaft für Syste-
mische Therapie, Beratung und Familientherapie (DGSF) erfol-
gen. Für eine Anerkennung durch die Systemische Gesellschaft 
(SG) müssen 100 Beratungsstunden geleistet werden. Ein Bera-
tungstermin kann bis zu vier Lerneinheiten umfassen. 

Die eigene Beratungspraxis kann im Rahmen einer studien-
begleitenden beruflichen oder freiberuflichen Tätigkeit oder in 
Form von Praktika geleistet werden. Die Weiterbildungsteilneh-
menden müssen sich selbsttätig um Beratungsfälle bemühen 
und werden hierbei durch die Lehrenden unterstützt. Die doku-
mentierte eigene Beratungspraxis ist in der Regel während der 
Studienzeit zu erbringen. Nach vorheriger Absprache können 
fehlende Stunden im Einzelfall auch noch nach Beendigung des 
Studiums nachgewiesen werden. 



Welche Personen kann ich während meiner Zusatz-
ausbildung zum Systemischen Berater beraten?
Zu den Personen, für die Sie Beratungstermine anbieten kön-
nen, gehören: Personen, zu denen Sie bisher noch keinen 
Kontakt hatten. Grundsätzlich können Sie Personen beraten, 
zu denen keine direkte freundschaftliche Beziehung und zu 
denen kein direktes Familienverhältnis besteht. Sprechen 
Sie beispielsweise Ihren Arbeitgeber an und informieren Sie 
ihn darüber, dass Sie eine Weiterbildung zum Systemischen 
Berater absolvieren und schlagen Sie vor, Beratungstermine 
anzubieten. Wenn Sie ehrenamtlich tätig sind, beispielsweise 
in einer gemeinnützigen Organisation, können Sie auch dort 
Beratungstermine anbieten. Bei vielen Tätigkeiten, die Sie in 
Ihrem beruflichen Umfeld ausführen, können Sie überlegen, 
inwieweit es sich um Beratung handelt oder Sie Ihre Bera-
tungsfähigkeiten anbieten und erproben können. 

Kann ich für die Beratung, die ich im Rahmen der  
Zusatzausbildung zum Systemischen Berater anbiete, 
Geld verlangen?
Selbstverständlich können Sie Beratung entgeltlich anbieten. 
Sie müssen die Einnahmen aber als Freiberufler versteuern. 
Sie können in Absprache mit Ihrem Arbeitgeber auch im Rah-
men Ihrer Berufstätigkeit als Berater tätig werden. Sofern Sie 
sich selbstständig machen wollen, müssen Sie alle gesetz-
lichen Regeln zum Weg in die Selbstständigkeit beachten. 
Dazu gehört u.a., dass Sie überlegen, ob Sie ein Unternehmen 
gründen wollen, wenn ja, welche Rechtsform Sie wählen und 
anderes. Hierzu sollten Sie sich umfassende Informationen 
einholen. Die MSH bietet dazu auch Existenzgründerseminare 
über das Career Center an. Auch müssen Sie eine Marketings-
trategie entwickeln und Werbemaßnahmen durchführen. All 
diese Prozesse sind dann auch Bestandteil eines Busines-
splanes. Bedenken Sie, dass Beratungsanfragen vor allem 
über Empfehlungen generiert werden und erfahrene Berater 
bevorzugt werden. Wir raten dazu, sich bei einer geplanten 
Selbstständigkeit einen Mentor zur Unterstützung zu suchen, 
der Sie auf dem Weg in die Selbstständigkeit begleitet. 

Wann sollte ich mit dem Anbieten von  
Beratungsterminen beginnen?
Frühestens nach dem Abschluss des Moduls M1 Praxis der Be-
ratungs- und Interventionsarbeit können Beratungstermine für 
die Weiterbildung angerechnet werden. 

Wie viele Beratungsprozesse muss ich  
schriftlich dokumentieren?
Sie müssen jeden Beratungstermin stichpunktartig dokumen-
tieren. Hierfür gibt es ein Formblatt. Drei abgeschlossene Bera-
tungsprozesse müssen ausführlicher beschrieben werden. Einer 
dieser dokumentierten Beratungsprozesse muss mindestens 5 
Sitzungen umfassen. Umfang der drei ausführlichen Dokumen-
tationen: je ca. 8 Seiten plus Anhang. Unsere Supervisorinnen 

und Supervisoren beurteilen die Beratungsdokumentationen 
und geben Ihnen Feedback. Die Dokumentationen werden nicht 
benotet. Sie können die von Ihnen durchgeführten Beratungen 
teilweise oder ganz zum Bestandteil des Praxisberichtes machen. 
Die Dokumentationen können aber auch unabhängig vom Pra-
xisbericht abgegeben werden. Achten Sie auf jeden Fall darauf, 
dass alle personenbezogenen Daten anonymisiert werden. Bitte 
beachten Sie hierzu unsere Hinweise zum Datenschutz. 

Welche Unterstützung erhalte ich bei der  
Durchführung eigener Beratungstermine?
Sie erhalten begleitende Supervisionen durch erfahrene Berater 
und Supervisoren. Diese beginnen in Absprache mit Ihnen, so-
bald Sie eigene Beratungstermine anbieten. In der Supervision 
können Sie alle Themen Ihres praxisbezogenen Projektes, Ihrer 
Arbeit, Ihrer privaten Situation und Ihrer Beratungspraxis reflek-
tieren. Sie treffen sich zusätzlich in selbstorganisierten Intervisi-
onsgruppen mit anderen Studierenden. Hier haben Sie die Mög-
lichkeit, Ihre Beratungen und Projekte zu reflektieren, Methoden 
zu üben und sich gegenseitig zu beraten. 

Für die Beratungspraxis sind  
Datenschutzbestimmungen zu beachten.
Die Studierenden sind verpflichtet, alle erhaltenen vertraulichen 
Informationen über Klienten und Klientinnen, auch nach Been-
digung des Masterstudiengangs Sexualwissenschaft bzw. der 
Zusatzausbildung, vertraulich zu behandeln. Unter »vertrauliche 
Informationen« im Sinne einer Verschwiegenheitserklärung fal-
len alle Informationen über Klienten und Klientinnen, die den 
Studierenden mündlich, schriftlich, elektronisch oder in anderer 
Form zugänglich gemacht werden, wenn sie 

a) als vertrauliche Informationen deutlich gekennzeichnet, als  
  solche beschrieben oder in anderer Weise als solche erkennbar  
  gemacht sind;

b) aufgrund ihres Inhalts als vertraulich anzusehen sind; oder

c) von vertraulichen Informationen, welche dem Studierenden  
  im Rahmen des Masterstudiengangs/der Zusatzausbildung  
  zur Verfügung gestellt worden sind, abgeleitet wurden.

Insbesondere sind unter »vertraulichen Informationen« Fallda-
ten, sowie persönliche Daten des Klienten zu verstehen.

Stand: Juni 2025

Wir beraten Sie gerne. Schreiben Sie uns 
einfach oder rufen Sie an:
bewerbung@medicalschool-hamburg.de
Tel: 040 361 2264 9150

MSH Medical School Hamburg
Campus »Arts and Social Change«
Schellerdamm 22-24 ■ 21079 Hamburg
Wir sind montags bis freitags 
von 07:30 - 16:30 Uhr gerne erreichbar.

http://bewerbung@medicalschool-hamburg.de 

